
 
 
Thema: Stundenlohn am Bau/Baurecht 
 
1. Einleitung 
Besondere Sorgfalt ist bei der Abrechnung von Stundenlohnarbeiten anzuwenden. Diese 
Sorgfalt wird leider regelmäßig missachtet, weshalb wir dies als Thema „Stundenlohn am 
Bau“ aufgegriffen haben. Regelmäßig scheitern Auftragnehmer bei der Geltendmachung des 
Stundenlohns, weil die vertraglichen Voraussetzungen fehlen, die Stundenzettel nicht recht-
zeitig bzw. nicht ordnungsgemäß geführt wurden. In der Beratungspraxis scheitern derartige 
Ansprüche häufig bereits an der fehlenden Dokumentation. Nachfolgende kurze Darstellung 
beschäftigt sich daher näher mit dem Stundenlohn am Bau.  
 
2. Checkliste zur Abrechnung von Stundenlohn 
Der Stundenlohnvertrag berechnet die Vergütung nach der Anzahl der erbrachten Stun-
den. Wegen der damit verbundenen Unwägbarkeiten für den Auftraggeber darf er bei öffent-
licher Vergabe nur für Bauleistungen geringen Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verur-
sachen, vergeben werden; § 5 Nr. 2 VOB/A. Danach ist die Abrechnung nach Stundenlohn 
der Ausnahmefall. Entgegen ihrem Ausnahmecharakter nach der VOB erscheinen in vielen 
Abschlags-/Schlussrechnungen Stundenlohnarbeiten meist als Nachträge, obwohl diese meis-
tens bei Ansprüchen nach § 2 Nr. 5, § 2 Nr. 6 VOB/B aus der Urkalkulation zu erstellen sind.  
Sofern nach Stundenlohn abgerechnet wird, sind die besonderen vertraglichen Vorausset-
zungen zu beachten, unter denen Stundenlohnarbeiten vergütet werden. Diese sind beson-
ders streng beim VOB-Vertrag. Folgende 5 Schritte sind hierbei einzuhalten: 
 
Vorschriften VOB/B Anmerkungen 

 
1.  Schritt 
     Stundenlohnarbeiten müssen  

vereinbart sein, 
     § 2 Nr. 10 VOB/B 

Stundenlohnarbeiten müssen vor der Durchführung von beiden Vertrags-
partnern als solche vereinbart werden. Ist keine Stundenlohnarbeit verein-
bart oder diese nicht beweisbar, muss nach Einheitspreisen abgerechnet wer-
den.  
Die in dem Leistungsverzeichnis häufig als sogenannte „angehängte Stunden-
lohnarbeiten“ vorgesehenen Positionen stellen noch keine Vereinbarung von 
Stundenlohnarbeiten dar. Es handelt sich lediglich um eine Preisvereinbarung 
für den Fall, dass tatsächlich im Rahmen des Bauablaufes Stundenlohnarbeiten 
beauftragt werden. 

2.  Schritt 
     Beginn der Stundenlohnar-

beiten ist anzuzeigen, 
     § 15 Nr. 3 VOB/B 

Nach § 15 Nr. 3 VOB/B ist die Ausführung der Stundenlohnarbeiten vor Beginn 
anzuzeigen. Das ist hier zwar keine Anspruchsvoraussetzung, trotzdem aber 
empfehlenswert. Zwar kann der Auftragnehmer auch vereinbarten Stunden-
lohn verlangen wenn er nicht angezeigt hat, aber er muss auf andere Weise 
den Umfang der Arbeiten exakt nachweisen und notfalls die Kalkulation nach-
vollziehbar erläutern. 
Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, dem Auftraggeber eine Überwachungs- 
und Kontrollmöglichkeit einzuräumen, weshalb vor Beginn der Arbeiten eine 
Anzeige erforderlich ist.  

3.  Schritt 
     Vorlage und Dokumentation 

der Leistungen auf Stunden-
lohnzetteln  

     § 15 Nr. 3 VOB/B 

Stundenlohnzettel sind ein wichtiges Dokument und müssen daher sehr 
exakt ausgefüllt werden, damit der Auftraggeber die Art und den Umfang der 
Leistung nachvollziehen kann. Folgende Angaben sollten auf einem Stunden-
lohnzettel enthalten sein: 
- Datum 
- Bezeichnung der Baustelle 
- Genaue Bezeichnung des Bauteils 
- Exakte Beschreibung der durchgeführten Leistung 
- Dauer der Arbeiten 
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Vorschriften VOB/B Anmerkungen 
 
- Eingesetztes Personal mit Qualifikation 
- Eingesetzte Maschinen und Materialien 
- Anordnende Stelle 
Bei der Durchführung der Arbeiten hat die ausführende Firma die Pflicht, auf 
eine wirtschaftliche Durchführung zu achten.  
Die Stundenlohnzettel sind je nach Verkehrssitte werktäglich oder wöchent-
lich einzureichen.  

4.  Schritt 
     Auftraggeber hat 6 Werktage 

Zeit, die vorgelegten 
Stundenzettel zu prüfen, 

     § 15 Nr. 3 VOB/B 

Für den Auftraggeber ist es wichtig, dass er die vorgelegten Stundenzettel 
sofort prüft und innerhalb von 6 Werktagen zurückgibt. Dabei kann er 
etwaige Beanstandungen erheben, § 15 Nr. 5 VOB/B. Nicht fristgemäß zurück-
gegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt. Wird der Stundenlohnzettel 
ohne Beanstandung zurückgegeben, so gelten die Angaben auf dem Stunden-
zettel ebenfalls als anerkannt. Von diesem Anerkenntnis kommt der Auftragge-
ber nur „herunter“, wenn er nachweist, dass die Angaben auf den Stunden-
lohnzetteln falsch sind und dass er die Unrichtigkeit nicht gekannt hat, als er 
die Zettel zurückgab bzw. die Frist verstreichen ließ. Einwendungen gegen die 
Angemessenheit der Stunden dürften weiterhin möglich sein, jedoch trägt 
dann der Auftraggeber die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Anzahl 
der vom Auftragnehmer berechneten Stunden unangemessen ist. Bei einer 
unangemessen langer Arbeitsdauer liegt beim Stundenlohnvertrag eine Ver-
tragsverletzung vor, die derjenige zu beweisen hat, der daraus Rechte herlei-
ten möchte. Allerdings muss der Auftragnehmer die Erforderlichkeit der in 
Anspruch genommenen Stunden darlegen. 

5.  Schritt 
     Stundenlohnrechnungen sind 

möglichst schnell, spätestens 
nach 4 Wochen einzureichen, 

     § 15 Nr. 4 VOB/B 

Die VOB verlangt eine möglichst rasche Abwicklung von Stundenlohnarbeiten. 
Sinn und Zweck ist es, dass der Auftraggeber hier die Möglichkeit haben soll, 
die Stundenlohnrechnung zeitnah prüfen zu können.  
Stundenlohnrechnungen können somit auch außerhalb eines Zahlungsplans 
gestellt werden.  
Für die Zahlung gilt § 16 VOB/B was bedeutet: 
Abschlagsrechnung  : 18 Werktage 
Schlussrechnung      : maximal 2 Monate 

 
Die Bestimmungen der VOB/B zeichnen sich dadurch aus, dass sie besondere Anzeige-, Ein-
reichungs- und Prüfungsfristen vorsehen. Die Regelungen der VOB/B zielen klar darauf ab, 
die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten nach Möglichkeit zu vermeiden, vgl. § 5 Nr. 2 
VOB/A. Sofern diese tatsächlich beauftragt werden, sollen, um Streitigkeiten zu vermeiden, 
die vorstehend aufgeführten Schritte eingehalten werden, was in der Praxis leider nicht ge-
schieht. Sinn und Zweck dieser Regelungen ist es, dem Auftraggeber eine Überwachungs- 
und Kontrollmöglichkeit einzuräumen. Werden bei vereinbarten Stundenlohnarbeiten die ent-
sprechenden Anzeigen bzw. Fristen nicht eingehalten, führt dies zwar nicht zum Abschneiden 
des vergütungsrechtlichen Anspruchs. Folge davon ist aber eine Verlagerung der Darle-
gungs- und Beweislast auf den Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer gelingt dann häufig 
nicht der Nachweis der vergütungspflichtigen Leistungen. 
 
Beim BGB-Vertrag gelten die vorstehend genannten Regelungen der VOB/B nicht unmittel-
bar. Aufgrund ihrer Praxistauglichkeit werden diese aber auch im Werkvertragsrecht des BGB 
seitens der Gerichte zumindest als Entscheidungshilfe herangezogen.  
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Vorschriften des BGB Anmerkungen 

 
Keine Aussagen Im Werkvertragsrecht des BGB gibt es keine Aussagen über Stunden-

lohnarbeiten, sofern man die Bestimmung des § 641a Abs. 1 Satz 4 BGB 
außer acht lässt. Diese Regelung betrifft die wenig praxisrelevante Ertei-
lung der Fertigstellungsbescheinigung. 
Die Nichterwähnung im Werkvertragsrecht des BGB bedeutet aber nicht, 
dass Stundenlohnarbeiten ausgeschlossen sind. 
Stundenlohnarbeiten werden auch beim BGB-Vertrag aber nur vergütet, 
wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart wor-
den sind.  

 
TIPP: 
1. Auftragnehmer sollten die Beauftragung von Stundenlohnarbeiten beweisbar dokumen-

tieren. Ist keine Stundenlohnarbeit vereinbart oder diese nicht beweisbar, muss grund-
sätzlich nach Einheitspreisen abgerechnet werden. 

2. Stundenzettel sind ordnungsgemäß zu führen und müssen alle notwendigen Angaben 
enthalten, die den Vergütungsanspruch rechtfertigen. Gerade hierbei wird auftragneh-
merseitig geschlampt mit der Konsequenz, dass später nicht überprüft werden kann, 
welche Leistungen im Stundenlohn erbracht worden sind. Es ist dann für den Auftrag-
nehmer sehr schwierig den Nachweis zu führen, dass mit Stundenlohn nicht solche Ar-
beiten abgerechnet wurden, die bereits über die Positionen des Leistungsverzeichnisses 
mit Einheitspreisen abgegolten worden sind. 

3. Auftragnehmer sollten sich bei nicht sorgfältig ausgefüllten Stundenzetteln nicht auf die 
Mitarbeiter als Zeugen verlassen. Zeugen sind sehr unzuverlässige Beweismittel, zumal 
das Erinnerungsvermögen mit der Zeit deutlich schwindet. In der Baupraxis fallen viele 
Abrechnungen nach Stundenlohn nach Rückfragen seitens des Gerichtes oder gegneri-
scher Rechtsanwälte in sich zusammen, da dann deutlich wird, dass eine entsprechende 
Vereinbarung gefehlt hat oder aber die Zeugen nicht in der Lage sind zwischen den Leis-
tungen nach Einheitspreis oder Pauschalvertrag und den Leistungen nach Stundenlohn 
zu unterscheiden. Zudem finden viele Prozesse erst Monate, gar Jahre nach Leistungs-
durchführung statt. Mangels der fehlenden eigenen Dokumentation ist es für den Auf-
tragnehmer selbst nicht mehr nachvollziehbar, welche Personen er am streitgegenständ-
lichen Bauvorhaben im Wege des Stundenlohnes eingesetzt hat. Teilweise sind die Mit-
arbeiter nicht mehr in der Firma tätig, sei es, dass sie die Firma gewechselt, gekündigt 
oder in Ruhestand getreten sind.  

4. Auftragnehmer haben darauf zu achten, dass die Unterschrift bei Stundenzetteln vom 
Auftraggeber oder aber von ausdrücklich bevollmächtigten Personen stammt. Strittig ist, 
ob der bauleitende Architekt Stundenzettel wirksam für den Auftraggeber anerkennen 
kann. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das bisher nur für einen besonderen Ausnahme-
fall bejaht, bei dem sich aus den Umständen eine besondere Bevollmächtigung ergab. 
Nach dem OLG Düsseldorf soll der bauleitende Architekt befugt sein, mit Bindungswir-
kung für den Auftraggeber Stundenzettel abzuzeichnen. Der Auftragnehmer hat somit 
darauf zu achten, dass die Stundenzettel von Personen unterschrieben werden, die eine 
entsprechende Vertretungsmacht haben. Viele Probleme sind vermeidbar, wenn bereits 
bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt wurde, wer mit welchem Umfang auf Auftrag-
geber- oder Auftragnehmerseite bevollmächtigt ist.  
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3. Zusammenfassung 
Die Darstellung zeigt, dass die Abrechnung nach Stundenlohn am Bau ein Ausnahmefall ist. 
Die Durchsetzung von Stundenlohnarbeiten erfordert es, eine beweisbare Vereinbarung zu 
treffen und diese auch entsprechend zu dokumentieren. Fehlt dies, ist eine Durchsetzung 
häufig ausgeschlossen. Zudem werden bei berechtigten Stundenlohnarbeiten unnötig Strei-
tigkeiten provoziert, die vermeidbar sind.  
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